
Gemeinderat Tiefenbach 
Bericht aus der letzten öff. Sitzung vom 26.04.23 
 

Im Bericht des Bürgermeisters geht der Vorsitzende auf 

folgende Themen ein: 

➢ Bebauungsplan „Zeilweg II“ 

Herr Menz vom Büro Umweltplanung Menz konnte 

am 01.03.23 sämtliche gemeindlichen Grundstücke 

vor Ort in Augenschein nehmen. Trotz Bitte und Auf-

forderung, die Bewertung dieser Grundstücke sowie 

evtl. ökologische Maßnahmen zur Generierung von 

Ökopunkten bis zur öff. Sitzung am 26.04.23 vorzu-

legen, liegt die Bewertung leider immer noch nicht 

vor. Die geforderten Unterlagen müssen nun bis spä-

testens 31.05.23 vorliegen. 

➢ Erneuerung der Beleuchtung in der Feuerwehr 

Die Beleuchtung in der Feuerwehrgarage 2 wurde in 

der Zwischenzeit durch LED-Leuchten ersetzt. Weiter-

hin wird die Beleuchtung im Schulungsraum auf LED 

umgestellt.  

➢ Erneuerung der Beleuchtung im Gemeindesaal  

Ein Austausch der Leuchtmittel auf LED im Gemeinde-

saal soll nun doch eventuell nur durch Austausch von 

Leuchtmittel möglich sein. Dies wird in Kürze an zwei 

Lampen getestet.  

➢ Treppenstufe am Rathauseingang lose 

Die oberste Treppenstufe am Rathaus hat sich auf-

grund Frostschäden gelöst und mußte von der Fa. 

Nägele, Mittelbiberach, neu in Speis gesetzt werden.  

➢ Abrechnung EDV-Arbeiten Rathaus und Kita  

In der öffentlichen Sitzung vom 01.08.22 wurden die 

EDV-Arbeiten im Rathaus und in der Kita an Elektro-

Rehm, Oggelshausen zum Angebotspreis von 8.226,27 

€ vergeben. Die Arbeiten sind bestens ausgeführt 

worden. Die geprüfte Rechnung beläuft sich auf 

7.363,45 € und ist damit um 862,82 € günstiger, als im 

Angebot angegeben. 

➢ Bericht aus der Infoveranstaltung Breitbandausbau  

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass für das Ausbau-

gebiet Kommunen West: Alleshausen, Bad Buchau, 

Dürnau, Kanzach, Oggelshausen, Tiefenbach sowie 

Ingoldingen, Riedlingen und Unlingen die Ausschrei-

bung für den Breitbandausbau fttb am 31.05.23 er-

folgt. Die Submission soll am 10.10.23 stattfinden. Wo 

und wann die Bauarbeiten beginnen, ist mit dem 

Bauunternehmer noch festzulegen, die Bauphase soll 

in 2024/2025 durchgeführt werden, die Inbetrieb-

nahme des Gigabit-Netzes soll sukzessive erfolgen.  

➢ defekter Geschirrspüler in der Kita 

In der Kita musste der defekte Geschirrspüler nach 12 

Jahren ausgetauscht werden. Die Kosten für Ausbau  

und Entsorgung des alten Geschirrspülers, Lieferung 

und Einbau eines neuen Geschirrspülers (mit ther-

mischer Desinfektion) sowie Inbetriebnahme / Einwei-

sung des neuen Geschirrspülers betragen br. 1.200 € 

Das zweite Angebot lag bei 1.484 €. Der Gemeinderat 

stimmt nachträglich der außerplan-mäßigen Ausgabe 

zu. 

Der Gemeinderat nimmt vom Bericht des Bürgermeisters 

Kenntnis. 

Herr Schwörer vom Ing.-Büro Schwörer erläutert 

ausführlich die Erschließungsplanung für die Sanierung / 

Ausbau „alter“ Zeilweg und für die Erschließung des 

Baugebiets „Am Zeilweg II.  

Die Baukostenschätzung für die Sanierung des „alten“ 

Zeilwegs betragen brutto 735.476,22 €, und erhöhen sich 

damit um 21.976,22 € gegenüber den Planansätzen im 

Haushaltsplan. 

Die Baukostenschätzung für die Erschließung Baugebiet 

„Am Zeilweg II“ beträgt 629.827,63 € und liegt mit 

29.276,21 € über der Finanzplanung 2023 – 2026. 

 



Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat der Fest-

stellung der Planung insgesamt zu. Der Gemeinderat fasst 

den grundsätzlichen Baubeschluss für die Sanierung / 

Ausbau des „alten“ Zeilwegs und beauftragt das Ing.-Büro 

mit der Durchführung einer Ausschreibung im Juni 2023. 

Für die Erschließung des Baugebiets Zeilweg II für die 

Planung des Haushalts 2024, bzw. Finanzplanung 2025 – 

26 sollen die aktuellen Zahlen verwendet werden. 

Das Landratsamt Biberach hat bei seiner letzten Prüfung 

beanstandet, dass die bestehende Satzung zur Regelung 

des Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr nicht mehr der aktuellen Rechtsprechung ent-

spricht. Die Kalkulation der Kostenersätze und der Erlass 

einer neuer Kostenersatz-Satzung sind notwendig, um 

künftig rechtssicher Kostenersätze im Rahmen des § 34 

Feuerwehrgesetz BW erheben zu können. Der Satzungs-

entwurf wurde analog zur Mustersatzung erarbeitet. 

Nach kurzer Diskussion stimmt der Gemeinderat der vor-

gelegten Kalkulation der Kostenersätze für ehrenamtlich 

tätige Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Neufassung 

der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-

tungen der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbach zu. 

Anmerkung: Die Satzung wurde bereits im letzten Mit-

teilungsblatt sowie auf der Homepage veröffentlicht. 

Der Gemeinderat stimmt der Vorschlagsliste für die Wahl 

eines Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 an 

das Amtsgericht einstimmig zu. Anmerkung: Die hierzu 

vorgesehene Amtliche Bekanntmachung erfolgte im 

letzten Mitteilungsblatt sowie auf der Homepage. 

Zum vorgelegten Baugesuch: Neubau eines Rinder-

maststalles mit Festmist-Lager (1. BA) und Neubau einer 

Güllegrube (2.BA) auf Flst.-Nr. 399, Tiefenbach werden 

Bedenken hinsichtlich der Versickerung von Oberflächen-

wasser und Waldabstand geäußert. Der Gemeinderat 

erteilt das Einvernehmen zum Bauvorhaben bei einer 

ordnungsgemäßen Entwässerung sowie bei Einhaltung 

des gesetzlichen Abstands der Neubauvorhaben zum 

Wald (Seekircher Halde). 

Das Protokoll aus der letzten öffentlichen und nicht-

öffentlichen Sitzung vom 13.03.23 wird genehmigt. 

Unter Bekanntgaben und Verschiedenes gibt der Vor-

sitzende das Nichtausüben eines möglichen Vorkaufs-

rechts zu zwei Kaufverträgen bekannt. Weiterhin wird der 

Vollzug eines Kaufvertrags über den Verkauf einer Teil-

fläche am Zeilweg bekannt gegeben. 
 

 


